
Entscheidungen Andere Rechtsfragen

Diese drei.iährige Verjfirungsfrist gilt indes lediglich bei Vor-

satz oder b.i elä.m i.- Voit"t, gem' S 435 gleichstehenden

Verschulden.

a. Die Klägerin, die für das Vorlie-gen-einer a'tsnahmsweise

drei Jahre b"etr"g.nden Verjährungsfrist beweisbelastet ist (vgl'

Kolir, Transpoitr..ht, 1L' Aufl.. S 439 HGB, Rn' 30)' hat

vorliegend kiine Tatsachen vorgetragen und unter Beweis ge-

stellt,äie ein entsprechendes Veischulden begründen würden'

b. Allerdings ist insoweit ist eine sekundäre Darlegungslast

des Anspru"chsgegners anzunehmen, wenn lJmstände vorge-

tr"g"r, *.rd..t, die ein qualifiziertes Verschulden mit gewis-

,"r"V"hrr.h"inlichkeit .t"h.l.g.tt (vgl' B GH TianspR 20 I 3'

437). D\es ist im Hinblick 
"nf 

dat Ausmaß des Schadens am

Co.rt"in., (vgl. hierzu als Anhaltspu nkt Kolle.r' a'a'O'' S 435'

Rn. 21d, fi. +lg m.w.N.) vorliegend noch anzunehmen'

*.nrrgl.i.h nach den zur Akte gereichten Lichtbildern des

Corrriirr.r. zweifelhaft sein könnte, inwieweit der Schaden

äußerlich ohne \fleiteres erkannt werden konnte'

Indes ist die Beklagte ru, Üb.r"ugung des Gerichts ihrer se-

L,rrrdär.., Darlegulgslast vorliegend nachgekommen' Sie hat

insbesondere d.i"llli.tt. Angaben zum System der Tempera-

turüberwachung auf dem SÄiff, auf welchem es z-ur Beschä-

digung des Coniainers und dem TemPeraturanstieg kam' ge-

-i.n.l Hinsichtlich der konkreten Schadensursache hat sie

ihre Nachforschungen über die Reederei' die Firma C'' dar-

sestellt und darqelät, dass sich eine konkrete Schadensursa-

Zh. ,ri.ht er-itäln i.ß. Hierzu hat sie ein von ihr in Auftrag

sesebenes Gutachten der Fa. B' + T' vom 1 i '09 '20 18 vorge-

Lg:,, i" dem als Schadensursache 'extraordinary 
mechanical

,s.i"inr" angegeben sind. Vor diesem Hintergrund erachtet es

d", Geri.hiriicht für geboten und zumutbar, dass die Beklag-

te zu weiteren Umständen vorträgt' Es ist nicht ersichtlich'

welche weiteren Erkundigungen 'le 
noch einholen und dar-

l.e.n ,ollt.. Soweit die B.kl"gtt die Temperaturprotokolle

d.", Conr"irr.rs im vorliegenden Rechcsstreit nicht vorgelegt

i"i, at diese nach ihren Ägaben durch die Reederei C' nicht

h.r",rrg.g.b.n würden' ,t.ht ditt der Erfüllung ihrer sekun-

Jar." öitf.gungslast nicht entgegen' Die Beklagte hat.auch

irrro*.i, .riÄt ii-t jedem Detaif den Hergang der Beschädi-

gung des ,r".rrporai.r,.n Guts darzulegen' Hintergrund der

Lk.r'rrdar.n Darlegungslast ist vielmehr, dass der primär be-

weisbelastete Attspt,rchst.ller keinen Einblick in Vorgänge in

der Sphäre de, Äspruchsgegners hat. und. daher nicht zum

B.weis"ntritt in dei L"g.1ti' Dtt sekundär Darlegungsbe-

l"rr... h", daher nicht tehr darzulegen' als der Anspruch-

steller bedarf, um seinerseits vozutragen und ggf' Beweis

anzubieten. Insoweit ist die Bekiagte' die auf die Existenz der

i.-p.r",*rprotokolle hingewiesen und deren grundlegen-

de IÄh"lt. nach Auskunft der Reederei - Temperaturanstieg

während der Seereise, notdürftige \Tiederherstellung der

Temperatur - vorgetragen hat, nicht zu einer detaillierteren

Schilderung gehalten.

c. Vor dem Hintergrund, dass die Voraussetzungen ei11

dreijährigen VerjZihringsfrist gem' 5 439 Abs' I Satz 2 HGB

b.r.it, .r].ht lrorg.,r"g*.n sinä, kommt es nicht darauf an'

ob im Hinblick äuf Jiese Verjfirungsfrist eine Hemmung

der Verjfirung gem. 5 204 Abl 1 Nr' 1 BGB eingetreten ist'
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Andere Rechtsfragen

5 22 Abs.'l Satz 1, 5 66Abs.2, 5 GKG

1. Erklärt bei Streitverkündung eine Partei' dass bei er-

forderlicher Zustellung im Ausland die Anlagen zur Streit-

verkündung nicht zu übersetzen sind, und veranlasst das

Gericht, gleichwohl eine Übersetzung (auch) der Anlagen'

sind die-Kosten der Übersetzung der Anlagen nicht der

Partei zuzuschreiben, welche den Streit verkündet hat'

2. Kosten der Streitverkündung sind keine Kosten des

Rechtsstreits und haben daher im Kostenausgleichsver-

fahren unberücksichtigt zu bleiben'

[Leitsätze des Einsenders]

OLG München, Beschl. u.28-12'2O23 - 11 W 138a123 e

(vorgehend: LG Landshut, Beschl' v' 07 'll'2023 - 1 HK O

177122)

I. Mit Klage vom i9.01.2022 machre die Klägerin- eine

Tr".rrporwäricherung - Schadensregress i'H'v' 5'683'35 €

g.g.n d", beklagte logistikunternehmen ,geltend 
wegen

äri., t.ilweir.t 5..drrt[r,,erlustes anlässlich einer omuiti-

modalenu Beförderung vän Thailand nach Deutschland' Mit

Schriftsatz vom 16.0i.2022 verkündete die Beklagte drei' in

die Beforderung eingebundenen lJnternehmen den Streit'

Mit Schriftsa,, io* ls.Oe -zozz trat die Streiwerkündete zu

a),.b.r,f"ll, vertreten durch die Prozessbevollmächtigten der

(l"g.r.it., dem Verfahren als Nebenintervenientin auf Sei-

,..r"d., Klägerin (nachfolgend: Streithelferin) mit den von

d.r Klagerii angekündigt-en Anträgen bei und verkündete

ih..r..i,i zwei, äbenfallJ in di. Beförderung eingebunde-

nen lJnternehmen, jeweils mit Geschäftssitz in Rumänien'

Jen Str.it. Mit Verfügung vom 30'06 '2022 verattlasste der

V.,..itr..d. Richter d".r H".tdelskammer beim Landgericht

Landshut, 1 HK O 777122, die Zustellungen der Streiwer-

il;;""g;",per Einschreiben/Rückschein zunächst ohne

üU.rr.,itrng". g.ld. Unternehmen verweigerten die Annah-

me. In der üerfügung vom 29 '08 '2022 fragte der Vorsitzende

bei der StreithelÄririan, ob gewünscht werde ' 
dass die Streit-

verkündungen übersetzt werden' sowie mit Verlügung vom

2.4.1,1.202;,ob die gesamte Akte in die rumänische Sprache

üi.rr.rr, werden soü. I- Schriftsatz vo m 13j22022 etldär-

te die Streithelferin: oAbschließend bimet die Klägerin höf-

lich darum, (zunächst) lediglich die Streiwerkündungen in

äi. t"-a"it.ite Sprache übe"rsetzen zu lassen' nicht aber die

gesamte weitere Äkr.; ,r-r, Vermeidung (gegenwärtig) unnö-

Iig zusätzlicher Kosten und Gebühren'n

Mit Verfügung vom 05.01 '2023 veranlasste daraufhin das

C.ri.nt aiJÜb".r.etrtrng des Anschreibens und des Schriftsat-

,., iS,r.i*.rLündun g) 
"vo 

m 28'0 6'2022 nebst Anlagen 
. 

und

.rn.r'r, di. Zustellun"g nach Rumänien )Per Einschreiben/

Rückscheinn. Mit E-Mail vom 10'03'2023, dann auch pos-

talischnahmeinederbeidenStreiwerkündeten(konkret:ein
Tl".,rponf"hrzeulfahrer) Stellung' Die. Unterlagen der an-

d.r..t'Streiw.rkü"nd.t.r, kamen als nicht zugestellt zurück'

*ora,rfhin die Zustellung oim \üege der förmlichen Rechts-



Andere Rechtsfragen Entscheidungen

hilfen, also über das Gericht in Rumänien veranlasst wurde.

Mit Verfügung vom 05.07.2023 terminierte der Vorsitzende
auf den 29.I1.2023 und regte eine vergleichsweise Lösung
an. Nach Zustimmung - auch der Streithelferin - stellte das

Landgericht mit Beschluss vom 12.09.2023 das Zustande-
kommen des Vergleichs fest, der folgende Kostenregelung
enthält: >Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander
aufgehoben. Ein Ausgleich außergerichtlicher Kosten findet
nicht stattn.

Mit Rechnungvom 03.02.2023 rechnete das Übersetzungs-
büro ftir die Übersetzungsrätigkeit insgesamr 6.804,18 € ab.
Das Übersetzungsbüro wurde entsprechend entschädigt. Die
Übers.trrrng umfasst die Akte bis zur Verfügung des Land-
gerichts vom 05.01.2023 samt Anlagen.

Zunächst mit Schlusskostenrechnung IX vom 13.09.2023 -
später gelöscht - rechnete die Kostenbeamrin das Verfahren
mit insgesamr 7.076,18 € ab, wobei gem. Nr.9005dü die
Vergürung für die Übersetarng i.H.v. 6.804,18 € enthal-
ten ist. Die Kosten wurden hälftig auf die Parteien verteilt
und - nach Verrechnung - der Klägerin ein noch zr zahlen-
der Endberag von2.742,09 € auferlegt. Hiergegen legte die
Klägerin Erinnerung ein, weil die Übersetzungskosten sowie
die Kosten der Rechtshilfe von 90,00 € nicht Kosten des

Rechtsstreits seien. Nach Beteiligung der Bezirksrevisorin bei
dem Landgericht Landshut wies das Landgericht die Erinne-
rung im Beschluss vom 03. I 1.2023 zurück, weil es sich um
Gerichtsauslagen handele und die Kostenschuldnerin nach

SS 22, 29 GKG Kostenschuldnerin sei. Mit Schlusskosten-
rechnung X vom 07.11.2023 (als Neufassung der SKR IX
vom I 3.09.2023; Rechnungsnummer: 87 90107 2037 3) er-
folgte die nochmalige Abrechnung. Gegen den Beschluss

vom 07. I 1.2023 legte die Klägerin Beschwerde ein und ver-
wies zusätzlich darauf, dass nur die Übersetzung der Streir-
verkündungen gewünscht gewesen sei.

Im Beschluss vom 20.11.2023 hat der Vorsitzende der Be-
schwerde nicht abgeholfen; nachdem das rumänische Zwil-
prozessrecht die Streiwerkündung nicht kenne, sei es verrrer-
bar, die EmpFinger der Streiwerkündung über den bis dato
gesamten Akteninhalt zu informieren. Auf ausdrückliche
Nachfrage des Senats (durch die Unterzeichnerin als Einzel-
richterin) zum genauen Üb.rretr,.,ngrauftrag wies der Vor-
sitzende des Landgerichts nochmals auf den Auftrag vom
05.01.2023.

II. Die gem. S 66 Abs. 2, 5 GKG zulässige Beschwerde der
Klägerin hat in der Sache überwiegend Erfolg, sodass eine
neue Kostenberechnung zu erfolgen hat.

Hierfür sind aus Sicht des Senats (durch die Unterzeichnerin
als Einzelrichterin) zur einfacheren Handhabung und Klar-
stellung, auch wegen der tVechseiwirkung mit der Kosten-
schuld der Beklagten der Beschluss des Landgerichts Lands-
hut, 1 HK O 177122, vom 03.11.2023 sowie die Schluss-
kostenre chnung X vom 07 .11.2023 (als Neufassung der SKR
IX vom 13.09.2023; Rechnungsnummer: 87901 072037 3)
aufzuheben.

Im Einzelnen:

1. Die Erinnerung ist nur wegen einer Verletzung des Kos-
tenrechts statthaft; Einwendungen gegen die Kostengrund-

entscheidung sind hingegen nicht beachtlich, da die Kosten-
grundentscheidung sowohl den Kostenbeamten als auch das

Rechtsmittelgericht binden (vgl. Hartmann/Toussaint, Kos-
te ngesetze, 49. Atflage, zu S 66 GKG Rn. 18, 21, 23 Stich-
wort rKostengrundentscheidungn).

Vorliegend wendet sich die Klägerin gegen den Ansatz von
Auslagen des Gerichts, konkret gegen die Positionen: Ver-
gütung für Übersetzer nach Nr.9005dü KV-GKG i.H.v.
6.804,18 € sowie Kosten der Rechtshilfe nach Nr. 9014I{I-
GKG i.H.v. 90,00 €. Diese seien - unter Bezug auf verschie-
dene Gerichtsentscheidungen - keine Kosten des Rechts-
streits und hätten daher entsprechend der im Vergleich vom
12.09.2023 vereinbarten Kostentragung- oOie Kosten des

Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.u - jeden-
falls nicht auf die Klägerin umgelegt werden dürfen.

2. Die Kägerin nimmt in den Entscheidungsverweisen auf
die -auchvomhiesigenSenat(vgl. Beschl. v. 09.03.1989 - I 1

W 3434188; vgl. zusammenfassend: BeckOK, ZPO,50.Ed.,
Jaspersen zu $ 101 ZPO, Rn.4) vertretene- Position Be-
zug, dass Kosten, die durch die Streiwerkündung bedingt
sind (2.8. Zustellkosten, Üb.rr.uutrgskosten, Kosten für
Abschriften), weder zu den durch die Nebenintervention
verursachten Kosten noch zu den Kosten des Rechtsstreits
gehören. Sie fallen deshalb immer dem Streiwerkünder als

Veranlasser zur Last. Solche Kosten können nicht gegenüber
der gegnerischen Partei festgesetzt werden. Die Streiwerkün-
dung dient nämlich nicht der Rechtsverfolgung gegenüber
dem Prozessgegner, sondern erfolgt allein im Interesse der
streiwerkündenden Parrei, die auf diese tVeise für den Fall
ihres Unterliegens im Hauptprozess ihre Rechtsverfolgung
gegenüber dem Dritten vorbereitet.

Die zitierten Entscheidungen befassen sich jedoch mit der
Kostenfestsetzung im Verhältnis der Parteien - auch ent-
sprechend S 101 ZPO - zueinander und dem dafür vorge-
sehenen Kostenfestsetzungsverfahren nach SS 104 tr. ZPO
in der Zuständigkeir des Rechtspflegers. Hierbei stellt sich
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der oKosten des

Rechtsstreitsn die Frage nach den norwendigen, mithin ,er-
stattungsfäligenn Kosten, die gegenüber der unterliegenden
Partei festgesetzt werden können.

3. Mit dem hier streitigen Kostenansatz rechnet hingegen die
Kostenbeamtin die im abgeschlossenen Verfahren angefal-

lenen Gerichtskosten ab. Nach S 1 Nr. I GKG werden für
Verfahren vor den ordentlichen Gerichten nach der ZiviI-
prozessordnung Kosten (Gebühren und Auslagen) nur nach
diesem Gesetz erhoben. Eine spezielle Kategorie der ,(65ssn
des Rechtsstreitsu ist im GKG nicht vorgesehen.

Nach S 22 Abs. I Satz2 GKG schulder in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten derjenige die vorgenannten Kosten, wer
das Verfahren des Rechtszugs beantragt hat. Es geht hierbei
um die Haftung gegenüber der Staatskasse; der jeweilige An-
tragsteller haftet der Staatskasse grundsätzlich für sämtliche
Gebühren und Auslagen der Instanz - so z.B. auch für Kos-
ten, die eine bloße Verteidigungsmaßnahme des Beklagten
veranlasst hat, oder für Kosten eines solchen Zeugen, den
das Gericht lediglich auf Veranlassung des Prozessgegners

geladen hat. Der Streithelfer ist hingegen kein Antragsteller,
sondern Gehilfe (vgl. Tbussaint, Kostenrecht, 53. Aufl,., Tous-

'f rans4lit 3 ].{}3,i 119
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saintztts 22 GKG, Rn.4,7). Neben dem Kostenschuldner

nach S 22 GKG haftet nach S 29 GKG derjenige gem' S 3i
Abs. I GKG als Gesamtschuldner, dem das Gericht die Kos-

ten durch unbedingte Entscheidung auferlegt hat oder der

sie übernomm.n hit' Neben diesen Regelungen zur grund-

sätzlichen Kostenhaftung schafft nur S 28 GKG für die

Dokumentenpauschale und für Auslagen aus Anlass einer

Akten,re.s..,d,rng einen eigenen Schuldner; auch hier haf-

ten aber d"n.bei die Schuidner der SS 22 bis 26, 29 GKG'

Nach dem vorgenannten Grundsatz, dass für Verfahren vor

den ordentlich"en Gerichten nach der Zivilprozessordnung

Kosten (Gebühren und Auslagen) nur nach diesem Gesetz

erhob.n, verbietet sich eine Analogie des S 28 GKG auf an-

dere Auslagen.

4. Bei den streitigen Positionen handelt es sich um Auslagen

des Gerichts, die'in dem, vor der Handelskammer des Land-

serichts Landshut geführten Verfahren angefallen und dem

ieweiligen KostensÄuldner des GKG aufzuerlegen sind'

4.1. Nach den vorherigen Ausführungen sind diese Ausiagen

an sich jedenfalls ,ronl.t K1ägerin nach S 22 lvbs' 1 Satz I

GKG zu tragen. Es ist insofern nicht von Beiang, dass Auslö-

ser der Kostän die Streiwerkündungen der Streithelferin nach

S 72 Abs. 3 ZPO waren. Eine spezielle Kostentragungsrege-

irr.g ,r, Lasten der Streithelferin wurde im Vergleich auch

nicht getroffen.

Da die Parteien einen Vergleich geschlossen haben, steht

neben der grundsätzlichen Haftung nach S 22 GKG zwar

auch eine kostenhaftung beider Parteien nach S 29 Nr' 2

GKG im Raum. Mit der Formulierung - 'Die Kosten des

Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben'u- wurde je-

doch eine Ko.te.rtragrrng betreffend äie hier streitigen' nach

vorgenannter R..hÄpte.hung nicht zu den oKosten des

Rec"htsstreitsu g.hör.nd.tt Kost..t nicht geregelt bzw' die-

se Kosten ."plLi, ausgenommen. Es bleibt daher aus Sicht

der Unterzeichnerin jäenfalls bei der Haftung der Klägerin

nach S 22 Al:s.1 Satz 1 GKG; diese kann sich insofern auch

nicht auf eine, mit einer Kostenaufhebung einhergehenden

hälftigen Kostentragung berufen'

4.2. Sofern die Klägerin einwendet, dass sie bzw' die Streit-

heiferin auf Nachfiage des Landgerichts ausdrücklich zu-

nächst nur di. Über.letrung der Streiwerkündungsschriften

gefordert haben, ist anzumerken, dass mit der Verfügung

iom 05.01.2023 die Übersetzung denAnschreibeno und

denSchriftsatz (Streiwerkündung) vorr, L8'06'2022 nebst

Anlagenn als Übersetzungsauftrag an das Übersetzungsbüro

hi.r"irg.g".tgen ist und är;.h ltttolge von diesen Übtrtet-

zungen ausgegangen wurde.

4.2.1. Prcblematisch ist insofern, dass dem Schriftsatz der

Streiwerkündung vom 28.06.2022 zwar ausdrücklich 'zur In-

formation der Stieiwerkündeten zu 4) und 5)n die uProzessakte

in Kopien beigeftigt war und hieraus gegeben falls ein Missver-

standäis hinröhtl[h d.s Umängs deiSireiwerkündungsschrift

an sich entstanden ist. Die Nachfrage des Landgerichts vom

24.11.2023 durfte die Sreithelferin aber aus Sicht der Streit-

;;iil; r;".tstehen, dass auch diese 'beigeftigte" 
Prozessakte

,", ÜU."or"ngsdisposition gestellt wurde' woraufhin die Klä-

".rr" ""J 
die s"treithelferin zur vermeidung ogegenrvärtig un-

i'0,* r*uJr.her Kosten und Gebühren( nur um Ubersetzung

J., äg.n,li.h.n Streiwerkündungen gebeten hatten'

Ein sesonderrer owörtlichern Auftrag zur Übersetzung der ge-

ä:.; ok; ii, ,rtn Aufitrag 'm 
oi'ot'zoz3 ist in der Akte

nicht enthalten. Es wurde jäoth offensichtlich die Akte als

,,',C;"n.,, zu r S treiwerkt" ju"g übersetzt' Die. gr.undsätzlich

"r"i "?f 
rrlftU"r. R..n,ft"igting dtr ratsächlich 

- Tl"^tg':t
il;;g im NichtabhilFebeichluss vom 20'1I'2023 ist

;;;;;t Unterzeichnerin im Verhältnis zur Klägerin als

Kostenschuldnerin nicht heranzuziehen'

4.2.2. Die angefallenen Überstt'ungs!::.t* Yo""en 
der

ä-ul.tt" i"ft.r"ir.t,,o'litgtnden Einzelfall in-Analogie zu

(li crcc nur insoweit iugeschrieben,ytidt:' als sie sich

iJai"eor.ttreiben für die ästellung' die Streiwerkündung

..ftt, ""a 
den Zustellungsauftrag beiiehen: Die in der elek-

;;;;.; Akte beigefüit' Übti""u."g umfasst 125 Blatt

;Ü;;;;;;; ".',' üb.ä"'i"'gen SVK: Üb""t'ungu)' Es. fi n-

:.;r"h iläi ai. ÜLt"t'i""ng der SrreiwerkündungsschriFt

;-S.;t- 84 mit den Zuieitungsschreiben als S' 85 - 88' er-

;;;; d.r, At tr"g für die Zistellung (Unterordner: 'An-
iragZlJ .'. u: fünf Seiten)'

4.2.3. Der Kostenaufwand für diese insgesamt 13 Überset-

zunssseiten könnte in dem hier vorliegenden formalisierten

ä;:;;;.;i;ren nach S 287 ZPo geschätzt werden; eine

i.{äi;;il;i* üb""i't"' gsbüro wird anheimgestellt'

4.3. Die ebenfalls angegriffenen Zustellungsko'sten sind als

äJrtÄi*"tr"g.. ,,".f, I{r' 9014 KV-GKG in der angesetz-

ten Höhe in ier Kostenberechnung zu berücksichtigen'

4.4. \Tenngleich daher in der Schlusskostenrechnung X vom

07.11.2023 der Vergütungsaufiarand von 6 804'18 € nach

f.fr. qOOl aü fV-CtiC "'"Rttht 
als tatsächlich angefallene

Gerichtsauslagen eingestellt wurde' ist in Analogie-zu 521

äiä l;;;iils im üerhdltnis zur Klägerin ein anderer Be-

tras zuerunde zu legen' Für d'iesen Beirag sowit die Zustel-

ffi"'#;,.' h"r*,1? xrngerin nach s 2t cKG sowie nach

;s t;;;;ä Kä 
"il; 

i' haffti g' ermäßigte verfah rensgebühr'

\ü/eeen der Verrechnung mit bereits von der Klägerin geleis-

;ä;;;i";" ""J 
a?' Neuberechnung der Kostenschuld

auf Beklagtenseite sinJ zur einfacheren Handhabung un{

ä"tt,.ff"ig aer Beschluss des Landgerichts Landshut' 1 HK

O 177 122, vom 03'11'2023 sowie- die Schlusskostenrech-

,tl'rrrg X vom 07.1 1.2023 aufzuheben und die Sache zurück-

zuverweisen.

[II. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst' Das Erin-

;;;;t und Beschwe'devt'?"h"" isr gebührenfrei; Kosten

*.rd.i nicht erstattet (S 66 Abs' 8 GKG)'

Einsender: RA Benjamin Grimme' Hamburg
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